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Bescheid 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des Bw., gegen den Bescheid des 

Finanzamtes Amstetten Melk Scheibbs betreffend Einkommensteuer 

(Arbeitnehmerveranlagung) 2008 entschieden: 

Die Berufung wird gemäß § 273 Abs. 1 der Bundesabgabenordnung (BAO), BGBl 

Nr. 1961/194 idgF, als unzulässig zurückgewiesen. 

Begründung 

Der Berufungswerber (Bw.) hat am 23. Oktober 2009 eine Erklärung zur Arbeitnehmerveran-

lagung 2008 beim Finanzamt eingebracht. Das Finanzamt hat am 30. Oktober 2009 den 

Einkommensteuerbescheid erlassen, der an den Bw. adressiert und ihm persönlich zugestellt 

wurde. Der Bw. hat diesen Bescheid mit Berufung angefochten. 

Aus der Aktenlage ist ersichtlich, dass bereits mit Beschluss des BG Melk vom 4. Juni 2008 für 

den Bw. ein Sachwalter bestellt wurde. Laut Gerichtsbeschluss hat der Sachwalter u.a. die 

Vertretung in Verfahren vor Ämtern, Behörden, Gerichten und Sozialversicherungsträgern zu 

besorgen. 

Rechtlich folgt daraus:  

Ein Eigenberechtigter verliert insoweit seine Prozessfähigkeit, als die Vertretungsbefugnis des 

Sachwalters reicht. Bescheidzustellungen an Prozessunfähige sind unwirksam (Ritz, BAO³, 

§ 79 Tz 19 mit Hinweis auf VwGH 8.7.1971, 487/71). Der Einkommensteuerbescheid 2008 ist 
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daher nicht wirksam ergangen, weshalb die dagegen gerichtete Berufung als unzulässig zu-

rückzuweisen war. 

Wien, am 13. September 2011 


